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Vereinbarungsparteien 

Leistungserbringer: Musterverband Thurgau MVT 
 Amriswilerstrasse 12 
 8570 Weinfelden 
 
Leistungsbezüger: Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
 Grabenstrasse 5 
 8510 Frauenfeld 

1. Zweck 

In den überbetrieblichen Kursen eignen sich Lernende grundlegende berufliche Fertig-
keiten, Kenntnisse und Arbeitsmethoden an. Die überbetrieblichen Kurse ergänzen die 
Bildung in beruflicher Praxis und die schulische Bildung, wo die zu erlernende Berufstä-
tigkeit dies erfordert.  

Diese Leistungsvereinbarung regelt die Organisation, die Durchführung, die Aufsicht 
und die öffentliche Mitfinanzierung der überbetrieblichen Kurse sowie die Qualitätssiche-
rung und -entwicklung in den Kursen. 

2. Allgemeine Vereinbarungsbedingungen 

2.1 Vereinbarungsdauer 

Die vorliegende Vereinbarung gilt für die Periode vom 1. August 2022 bis 31. Juli 2026. 
Diese Vereinbarung ist mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten per Ende des Schul-
jahres beidseitig kündbar, erstmals per 31. Juli 2024. Erfolgt keine fristgerechte Kündi-
gung, verlängert sich die Dauer der Leistungsvereinbarung stillschweigend um ein Jahr.  

Eine vorzeitige Auflösung der Vereinbarung in gegenseitigem Einvernehmen kann jeder-
zeit erfolgen. Bei vorzeitiger Auflösung oder Kündigung muss der Abschluss der berufli-
chen Grundbildung für die laufenden Ausbildungsgänge durch die Vereinbarungspar-
teien gewährleistet sein.  

Der Anhang mit den Teilnehmerpauschalen wird im Zyklus der Kostenerhebung der 
Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) neu beurteilt.  

2.2 Änderung der Vereinbarung 

Änderungen sind im gegenseitigen Einverständnis der Parteien jederzeit möglich. Sie 
bedürfen der Schriftlichkeit. Bei Änderungen muss der Abschluss der beruflichen Grund-
bildung für die laufenden Ausbildungsgänge durch die Vereinbarungsparteien gewähr-
leistet sein. 

3. Rechtliche Grundlagen 

Die Leistungsvereinbarung stützt sich auf: 

- Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10) 

- Verordnung über die Berufsbildung (BBV; SR 412.101) 

- Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruf-
lichen Grundbildung (Berufsfachschulvereinbarung, BFSV; RB 412.613)  

- SBBK-Reglement über die Subventionierung der überbetrieblichen Kurse  

- Gesetz über die Berufsbildung und die Mittelschulen (Sekundarstufe II; RB 413.11) 

- Verordnung des Regierungsrates über die berufliche Grundbildung (BbG; RB 
412.212)  
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4. Angebot 

4.1 Angebote 

Der Leistungserbringer bietet überbetriebliche Kurse für die im Anhang aufgeführten Be-
rufe an. Massgebend für die vom Leistungserbringer organisierten Kurse sind die in der 
Bildungsverordnung und im Bildungsplan definierten qualitativen und quantitativen Ziele. 

Der Leistungserbringer ist für die pädagogische, personelle, finanzielle und administra-
tive Führung verantwortlich. 

4.2 Zusammenarbeit 

Der Leistungserbringer pflegt die Zusammenarbeit mit den Lehrbetrieben und den Be-
rufsfachschulen (Lernortkooperation). Die zeitliche Durchführung der überbetrieblichen 
Kurse erfolgt gemäss den Vorgaben in den massgeblichen Bildungsplänen in Abspra-
che mit den Berufsfachschulen. Dabei ist dafür zu sorgen, dass der Besuch der überbe-
trieblichen Kurse die Teilnahme der Lernenden am Berufsfachschulunterricht und Be-
rufsmaturitätsunterricht möglichst wenig tangiert. 

Der Leistungserbringer bezieht die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben geeigne-
ten und erforderlichen Personendaten beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
(ABB) oder bei der Berufsfachschule. Die Daten werden ausschliesslich für die Organi-
sation von laufenden überbetrieblichen Kursen verwendet und dürfen nicht zweckent-
fremdet eingesetzt oder weitergeleitet werden. Nimmt der Leistungserbringer Kenntnis 
falscher oder nicht mehr aktueller Daten, erstattet er dem Amt oder der Berufsfach-
schule Meldung. 

4.3 Dokumentation der Leistungen und Kompetenznachweise 

4.3.1 Qualifikationsverfahren 

Der Leistungserbringer stellt sicher, dass die Zuständigen der überbetrieblichen Kurse, 
die gemäss Bildungsplan und Bildungsverordnung erforderliche Dokumentation vorneh-
men: 

a) Kompetenznachweise ausstellen 

b) die erforderlichen Erfahrungsnoten der zuständigen Prüfungskommission weiterlei-
ten 

c) Stellungnahmen zu Einsprachen innert Frist behandeln 

4.3.2 Aktenaufbewahrung 

Der Leistungserbringer stellt sicher, dass: 

a) sämtliche schriftlichen Akten mindestens bis zum Ablauf der Beschwerdefrist be-
treffend Qualifikationsverfahren aufbewahrt werden, 

b) ungenügende Kursbeurteilungen beim Qualifikationsverfahren noch nachvollzieh-
bar sind. 

4.4 Qualitätssicherung und -entwicklung 

Der Leistungserbringer wendet ein anerkanntes Qualitätssystem (z. B. QualÜK) an und 
stellt die Qualitätsentwicklung in den überbetrieblichen Kursen sicher.  

4.5 Ausbildung der Berufsbildner/innen der überbetrieblichen Kurse 

Die in den überbetrieblichen Kursen eingesetzten Berufsbildnerinnen und -bildner erfül-
len die Mindestanforderungen nach Art. 45 BBG und Art. 45 BBV. Für Berufsbildnerin-
nen und -bildner, die weniger als durchschnittlich 4 Wochenstunden unterrichten, gelten 
gemäss Art. 47 Abs. 3 BBV besondere Bestimmungen. 
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5. Finanzierung 

5.1 Finanzielle Leistungen der Lernenden 

Der Besuch von überbetrieblichen Kursen ist für Lernende in einem dualen Lehrverhält-
nis oder Lernende der schulisch organisierten Grundbildung unentgeltlich. Anderen Ler-
nenden wie Repetentinnen und Repetenten ohne Lehrvertrag, Kandidateninnen und 
Kandidaten gemäss Art. 31/32 BBV können Beiträge bis maximal in der Höhe der Kos-
ten nach Abzug des Kantonsbeitrags verrechnet werden. 

5.2 Finanzielle Leistung des Kantons 

5.2.1 Abgeltungsart 

Die überbetrieblichen Kurse werden gemäss Berufsfachschulvereinbarung (BFSV) mit 
einer Pauschale pro üK-Tag und Lernende bzw. Lernenden abgegolten (Kantonsbei-
trag I). Die Höhe der Pauschale pro Beruf wird von der SBBK aufgrund des im Regle-
ment zur Finanzierung von überbetrieblichen Kursen festgelegten Verfahrens berechnet 
und auf der Pauschalliste für das entsprechende Abrechnungsjahr veröffentlicht.  

In Anwendung von § 38 Verordnung des Regierungsrates über die berufliche Grundbil-
dung (BbG; RB 412.212) wird zudem ein zusätzlicher Kantonsbeitrag II in derselben 
Höhe wie der Kantonsbeitrag I geleistet. 

Die Abgeltung und Abrechnungsmodalitäten richten sich nach dem Reglement zur Sub-
ventionierung von überbetrieblichen Kursen der SBBK. 

5.3 Berechnung der Abgeltung 

Die Höhe der Abgeltung wird im Bezug auf die Pauschale pro Beruf, die Anzahl Kurs-
tage und die Lernenden berechnet. Die Abgeltung des Kantons basiert auf der Anzahl 
üK-Tage gemäss Bildungsplan. Enthält der Bildungsplan eine Bandbreite, gilt die Anzahl 
Tage gemäss Kursprogramm des Anbieters. Dabei ist zu beachten, dass die Höchstzahl 
Tage gemäss Bildungsplan oder, falls diese nicht definiert ist, die Höchstzahl Tage ge-
mäss Bildungsverordnung, nicht überschritten werden darf. 

Massgeblich für die Berechnung ist zudem die Anzahl der Lernenden gemäss Vorgaben 
des Reglements zur Subventionierung von überbetrieblichen Kursen. 

5.4 Kursabrechnung 

Der Kanton Thurgau stellt dem Leistungserbringer jeweils Ende November eine proviso-
rische Beitragsabrechnung basierend auf den per 15. November registrierten, laufenden 
Lehrverhältnissen zur Kontrolle zu. Diese ist vom Leistungserbringer zu kontrollieren, 
bei Differenzen zu korrigieren und mit Stempel und Unterschrift versehen an das ABB 
zurück zu senden. Die Auszahlung erfolgt innerhalb einer Zahlungsfrist von 90 Tagen, 
frühestens ab 1. Januar. 

Die Abgeltung durch die Kantone, deren Lernende die üK im Thurgau besuchen (zuwei-
sende Kantone) richtet sich nach dem Reglement zur Subventionierung von überbe-
trieblichen Kursen der SBBK. 

Die Einforderung der Kantonsbeiträge für die Lernenden aus den zuweisenden Kanto-
nen obliegt der Kurskommission.  

6. Aufsicht 

Die Aufsicht über die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen wird 
durch eine Vertretung des ABB wahrgenommen. Sie nimmt Einsitz in die Kurskommis-
sion der überbetrieblichen Kurse und vertritt die Interessen des Kantons, dazu gehören 
insbesondere folgende Aufsichtsmittel: 

1. generelle Vorgaben, um die Einhaltung der Vereinbarung sicherzustellen 
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2. Massnahme gemäss Ziff. 6.4 dieser Vereinbarung bei Mängeln in der Leistungser-
bringung 

 

6.1 Berichterstattung 

6.1.1 Reporting 

Ein Bericht wird dem ABB bis spätestens Ende Mai des dem Rechnungsjahr folgenden 
Jahres zugestellt. Dieser gibt Auskunft über das abgelaufene Geschäftsjahr, die Organi-
sation der Kurskommission, getroffene Qualitätssicherungs- und -entwicklungsmassnah-
men.  

6.1.2 Finanzaufsicht 

Der Leistungserbringer führt eine ordentliche Finanzbuchhaltung und eine Kosten-Leis-
tungsrechnung für die überbetrieblichen Kurse pro Beruf, die jährlich revidiert wird.  

6.2 Einsicht 

Der Leistungserbringer gewährt dem ABB und allenfalls der Finanzkontrolle Einsicht in 
die Akten und Zutritt vor Ort. 

Zuweisende Kantone können bei Bedarf beim ABB Informationen anfordern. 

6.3 Statistik 

Der Leistungserbringer wirkt auf Verlangen der Kantone bei den kantonalen und natio-
nalen Datenerhebungen mit. 

6.4 Leistungsstörungen 

Werden Mängel in der Leistungserbringung festgestellt, findet in einem ersten Schritt 
eine Evaluation durch die Kurskommission oder den verantwortlichen Verband statt. 
Werden die Qualitätsanforderungen aufgrund der Evaluationsergebnisse nicht erreicht, 
wird das ABB informiert. Dieses vereinbart mit dem Anbieter Massnahmen zur Behe-
bung der Mängel und überprüft deren Wirkung. Werden die Vorgaben nach einer Ver-
warnung nicht erfüllt, wird nach einer Anhörung des Leistungserbringers die Schweizeri-
sche Kommission für Berufsentwicklung und Qualität informiert und einbezogen. Das 
ABB kann 

a) Angebote auf Kosten des Leistungserbringers auslagern, 

b) die Leistungsvereinbarung fristlos kündigen. 
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7. Datum und Unterschriften 

 
Frauenfeld, Weinfelden, 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Thurgauer Mustermeisterverband TMV 

Marcel Volkart, Amtschef Hans Muster, Präsident  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 

- Liste der üK-Angebote (Lehrberufe) mit Kurstagen und Beitragspauschalen 



Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 

Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
T +41 58 345 5991, www.abb.tg.ch

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, 8510 Frauenfeld 

Musterverband Thurgau MVT 

Amriswilerstrasse 12

8570 Weinfelden

058 345 5692, anuschka.hofstetter@tg.ch 
Frauenfeld, 15.Juni 2021 

Überbetriebliche Kurse im Kanton Thurgau (Anhang 1) 
Beitragpauschale für das Lehrjahr 2022/2023 

Die Beitragspauschale 1 richtet sich nach dem Reglement zur Finanzierung der überbetrieblichen 

Kurse der SBBK. Sie kann im Tarifzyklus der SBBK angepasst werden. 

In Anwendung von § 38 Verordnung des Regierungsrates über die berufliche Grundbildung (BbG; 

RB 412.212) wird zudem ein zusätzlicher Kantonsbeitrag II in derselben Höhe wie der Kantons-

beitrag I geleistet. 
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Musterpraktiker 

EBA, 99001 

01.01.2020 12-14 6 3 3 12 30.00 30.00 60.00 

Musterinstallateur 

EFZ, 99002 
01.01.2020 32-40  12 12 8 32 60.00 60.00 120.00 


